
 

 

Teilintervention EL-0801-01:  
Beratung für eine nachhaltige Landwirtschaft  
 
Artikel 78 GAP-SP-Verordnung 
 
Ziel:  
Gefördert werden sollen Landwirte (Begünstigte) bei der Inanspruchnahme von Be-
triebsberatungsdiensten (Zuwendungsempfänger) zur Verbesserung der nachhalti-
gen Bewirtschaftung und der allgemeinen Leistung des Betriebs oder Unternehmens. 
 
 
Umsetzung:  
Die einzelbetriebliche Beratung wird fachbereichsspezifisch von Beratungsanbietern 
durchgeführt, die für jeweils einen speziellen Fachbereich für die Beratung in ganz 
Schleswig-Holstein ausgewählt werden. 
Die Auswahl findet im Rahmen einer EU-weiten öffentlichen Ausschreibung für ver-
schiedene Fachlose auf der Grundlage von Artikel 49 Abs. 2 und 3 ELER-Verordnung 
statt. 
  
Auswahlkriterien:  

Die Auswahl richtet sich nach dem besten wirtschaftlichen und dem besten fachli-
chen Angebot je Beratungsbereich. 
 
Das wirtschaftliche Angebot definiert sich über den Preis je Beratungsmodul. 
 
Das fachliche Angebot definiert sich über den Nachweis folgender zwei Kriterien:  

a) der langjährigen Erfahrung in der jeweiligen fachspezifischen Beratung,  
b) der langjährigen Erfahrung in der verwaltungsmäßigen Abwicklung und 
Abrechnung von EU-Fördermitteln.  
 

Call: 

1 Call 2023 

Budget: 

Jahresbudget  

Förderzeitraum:  

01.01.2024 – 31.12.2025  

mit der Option, die Vergabe zu gleichen Konditionen bis max. 31.12.2027 zu ver-
längern. 
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